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-Leiterin und Leiter der Berufsfeuerwehren- 
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Anwendung der Abgasnorm Euro VI bei Fahrzeugen der Feuerwehr und des Katastro-
phenschutzes > 3,5 t zulässige Gesamtmasse (zGM)  
Ausnahmegenehmigung des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und 
Landesentwicklung (HMWEVL) vom 1. April 2014; Az.: VI 4 B – 66l – 04 – 239 - Abgase 
 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

beigefügt übersende ich die Ausnahmegenehmigung des HMWEVL vom 1. April 2014, die in 
begründeten Fällen die erstmalige Zulassung von Fahrzeugen der Feuerwehr und des Kata-
strophenschutzes > 3,5 t bis zum 31.12.2017 in Hessen auch dann gestattet, wenn diese nur 
die Abgasnorm Euro V erfüllen. 

Eine Bedingung für die Inanspruchnahme der Ausnahmegenehmigung ist, dass die Notwendig-
keit für den Einzelfall oder eine Reihe gleichartiger Fälle bestätigt wird.  
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Dazu ist folgendes festzustellen: 

Es bestehen nach wie vor begründete Bedenken, dass die Partikelfilter von Euro VI-Systemen 
unter den häufig vorherrschenden Betriebsbedingungen von Einsatzfahrzeugen der Feuerwehr 
und des Katastrophenschutzes sehr stark leiden (Vollastfahrten mit kaltem Motor, überwiegend 
Kurzstrecken (häufig < 1000 km/Jahr), dadurch seltenes Erreichen der Betriebstemperatur). 
Dies kann überproportional häufige Regenerationsprozesse erforderlich machen, u.U. müssen 
dafür eigens umweltbelastende „Regenerationsfahrten“ durchgeführt werden. 

Darüber hinaus kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Verwendung von Kraftstoff min-
derer Qualität, z.B. in Katastrophenlagen mit Versorgungsengpässen, zu Funktionsstörungen 
bei Einsatzfahrzeugen mit Euro VI-System führen könnte. Insbesondere ein erhöhter Schwefel-
gehalt soll Folgeschäden an Motor und Abgasreinigungssystem hervorrufen können. 

Belastbare Erfahrungswerte zu beiden Punkten liegen noch nicht vor. 

Weiterhin sind noch Probleme im Bereich von feuerwehrtechnischen Aufbauten zu beobachten, 
z.B. weil bei den meisten Lösch- und Hubrettungsfahrzeugen sowie Rüst- und Gerätewagen 
der notwendige Einbauraum für die Abgasnachbehandlungssysteme fehlt und/oder die dort 
entstehende Abwärme abgeschirmt bzw. abgeführt werden muss. Ob die erforderliche Was-
serdurchfahrtsfähigkeit auch mit Euro VI-Systemen sichergestellt werden kann, ist ebenfalls 
offen. Auch für den Anschluss von Abgasabsauganlagen in Feuerwehrhäusern konnten in vie-
len Fällen noch keine praktikablen Lösungen gefunden werden. 

Vor diesem Hintergrund bestätige ich im Sinne der A usnahmegenehmigung des 
HMWEVL vom 1. April 2014, dass die Inanspruchnahme der Ausnahmegenehmigung bei 
solchen Fahrzeugen der Feuerwehr und des Katastroph enschutzes in Hessen > 3,5 t 
zGM grundsätzlich als begründet anzusehen ist,  

- bei denen üblicherweise durchschnittliche jährliche  Fahrleistungen von weniger als 
1 000 km erreicht werden oder 

- die bestimmungsgemäß auch für Einsätze in Katastrop henfällen verwendet werden 
können (gilt auch für kommunale Feuerwehrfahrzeuge)  oder 

- deren Beschaffenheits- und Anforderungsnormen beson dere einsatzspezifische Auf-
bauten vorgeben, deren Funktionalität bzw. Einsatzw ert durch die Anwendung der 
Abgasnorm Euro VI unverhältnismäßig stark beeinträc htigt würde. 

Die Kreisbrandinspektoren werden gebeten, die jeweiligen Unteren Katastrophenschutzbehör-
den und kreisangehörigen Kommunen zu informieren. 

 

 

 
 

 

 
 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

gez. Milberg 

(Milberg) 

Anlage  






